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Haushaltssatzung der Gemeinde Böhmenkirch für das Haushaltsjahr 2024 

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden Württemberg hat der Gemeinderat 

am 17.01.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen: 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) von 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 

2.1 o Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2. 7 und 2.10) von 

14.522.300 € 

16.042.800 € 

-1.520.500 € 

0€ 

0€ 

0€ 

-1.520.500 € 

13.977.900 € 

14.591.700 € 

-613.800 € 

3.948.000 € 

9.541.000 € 

-5.593.000 € 

-6.206.800 € 

3.000.000 € 

253.000 € 

2.747.000 € 

-3.459.800 € 
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§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 

lnvestitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver­

pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 

und lnvestitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) 

wird festgesetzt auf 

§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 

§ 5 Steuersätze 

Die Steuersätze (Hebesätze) nachrichtlich 

1. für die Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 

der Steuermessbeträge 

2. für die Gewerbesteuer auf 

der Steuermessbeträge 

Böhmenkirch, den 17.01.2024 

Der Vorsitzende des Gemeinderats 

Matthias Nägele 

Bürgermeister 

3.000.000 € 

0€ 

1.500.000 € 

440 v.H. 

440 v.H. 

380 v.H. 
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Allgemeine Angaben zur Gemeinde Böhmenkirch 

Ortsteile Böhmenkirch, Treffelhausen, Steinenkirch, Schnittllingen 

Marku ngsfläche 5.108 ha 

Entwicklung der Einwohnerzahlen lt. Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Landesamtes 

1 
2 
3 
4 
5 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

Volkszählung am 17.05.1939 2.638 Einwohner 
Volkszählung am 13.09.1950 3.906 Einwohner 1.268 Einwohner 
Volkszählung am 06.06.1961 4.018 Einwohner 112 Einwohner 
Volkszählung am 27.05.1970 4.510 Einwohner 492 Einwohner 
Volkszählung am 25.05.1987 4.633 Einwohner 123 Einwohner 
Fortschreibung auf 30.06.1995 5.392 Einwohner 759 Einwohner 
Fortschreibung auf 30.06.1996 5.446 Einwohner 54 Einwohner 
Fortschreibung auf 30.06.1997 5.465 Einwohner 19 Einwohner 
Fortschreibung auf 30.06.1998 5.494 Einwohner 29 Einwohner 
Fortschreibung auf 30.06.1999 5.532 Einwohner 38 Einwohner 
Fortschreibung auf 30.06.2000 5.562 Einwohner 30 Einwohner 
Fortschreibung auf 30.06.2001 5.673 Einwohner 111 Einwohner 
Fortschreibung auf 30.06.2002 5.665 Einwohner -8 Einwohner 
Fortschreibung auf 30.06.2003 5.711 Einwohner 46 Einwohner 
Fortschreibung auf 30.06.2004 5.661 Einwohner -50 Einwohner 
Fortschreibung auf 30.06.2005 5.631 Einwohner -30 Einwohner 
Fortschreibung auf 30.06.2006 5.593 Einwohner -38 Einwohner 
Fortschreibung auf 30.06.2007 5.540 Einwohner -53 Einwohner 
Fortschreibung auf 30.06.2008 5.539 Einwohner -1 Einwohner 
Fortschreibung auf 30.06.2009 5.485 Einwohner -54 Einwohner 
Fortschreibung auf 30.06.2010 5.521 Einwohner 36 Einwohner 
Fortschreibung auf 30.06.2011 5.542 Einwohner 21 Einwohner 
Fortschreibung auf 30.06.2012 5.631 Einwohner 89 Einwohner Volkszählung 1987 

Fortschreibung auf 30.06.2013 5.492 Einwohner -139 Einwohner Zensus 2011 

Fortschreibung auf 30.06.2014 5.453 Einwohner -39 Einwohner 
Fortschreibung auf 30.06.2015 5.494 Einwohner 41 Einwohner 
Fortschreibung auf 30.06.2016 5.555 Einwohner 61 Einwohner 
Fortschreibung auf 30.06.2017 5.532 Einwohner -23 Einwohner 
Fortschreibung auf 30.06.2018 5.467 Einwohner -65 Einwohner 
Fortschreibung auf 30.06.2019 5.553 Einwohner 86 Einwohner 
Fortschreibung auf 30.06.2020 5.549 Einwohner -4 Einwohner 
Fortschreibung auf 30.06.2021 5.583 Einwohner 34 Einwohner 
Fortschreibung auf 30.06.2022 5.624 Einwohner 41 Einwohner 
Fortschreibung auf 30.06.2023 5.672 Einwohner 48 Einwohner 

Bevölkerungsentwicklung Gemeinde Böhmenkirch 1996-2023 
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Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) 

Die Gemeinde Böhmenkirch hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2017 auf das NKHR umgestellt. 

Eines der wichtigsten Ziele des NKHR neben der systematischen Erfassung und Fortschreibung des 
Vermögens ist die ressourcenorientierte Darstellung des Gemeindehaushalts. Dem liegt der Gedanke 
zu Grunde, dass jede Generation ihren Ressourcenverbrauch selbst erwirtschaften soll und nicht 
nachfolgende Generationen damit belastet werden (intergenerative Gerechtigkeit). 

Zentraler Bestandteil des NKHR ist die „Drei-Komponenten-Rechnung", die aus der Ergebnis-, Fi­
nanz- und Vermögensrechnung (Bilanz) besteht. 

Ergebnishaushalt/ Ergebnisrechnung 

Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Ressourcen als Aufwendungen und Erträge aus laufender 
Verwaltungstätigkeit, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Neben den zahlungs­
wirksamen Erträgen und Aufwendungen sind dies auch zahlungsunwirksame Aufwendungen, wie z.B. 
Abschreibungen und nicht zahlungswirksame Erträge, wie z. B. die Auflösung von Ertragszuschüssen. 

Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss bzw. Fehlbetrag) wird auf der Passivseite der Bilanz 
als Rücklage abgebildet und führt dort zu einer Zunahme bzw. Abnahme des Eigenkapitals. 

Nach den Vorgaben von § 80 Abs. 2 GemO soll der Ergebnishaushalt einen positiven Saldo aus­
weisen. Aufgabe des Ergebnishaushalts ist über die Art, die Höhe und die Herkunft der Erträge und 
Aufwendungen vollständig zu informieren. Er weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder 
Fehlbetrag aus und erhöht oder reduziert dementsprechend das Eigenkapital (Reinvermögen) der Ge­
meinde. 

Um Fehlentwicklungen früh zu erkennen bzw. um zu vermeiden, dass auch in den Folgejahren weiter 
Eigenkapital verzehrt wird, soll gern. § 9 Abs. 4 GemHVO auch jedes Planjahr der mittelfristigen Er­
gebnisplanung ausgeglichen sein. 

Finanzhaushalt/ Finanzrechnung 

Der Finanzhaushalt enthält alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Er stellt die Finanzie­
rungsquellen und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar. Der Finanzhaushalt ist eine Va­
riante der in der Privatwirtschaft angewandten Kapitalflussrechnung und gibt insoweit Auskunft über 
die Liquidität der Gemeinde. Der Saldo des Finanzhaushalts erhöht oder verringert den Bestand an 
liquiden Mitteln auf der Aktivseite der Bilanz. 

Vermögensrechnung (Bilanz) 

Die Vermögensrechnung weist neben dem Vermögen auch die Schulden und das Eigenkapital der 
Gemeinde zum Jahresende aus. Die Vermögensbestände werden auf der Aktivseite ausgewiesen, 
während auf der Passivseite dargestellt wird, wie die Gemeinde ihr Vermögen finanziert hat. 

Die Vermögensrechnung ist nicht Bestandteil der Haushaltsplanung, sondern des Jahresabschlus­
ses. 

Nachfolgendes Schaubild verdeutlicht das Zusammenspiel der Drei-Komponenten-Rechnung: 
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Ressourcenverbrauch 

Nach den Vorgaben der§§ 14 und 16 Abs. 5 der Gemeindehaushaltsverordnung sollen interne Leis­
tungen (Produktbereich 11 Innere Verwaltung) flächendeckend in Höhe der Selbstkosten innerhalb 
der Teilhaushalte verrechnet werden, um tatsächliche Produktkosten zu erhalten. 

Im Zusammenhang mit der Umstellung auf die neue Buchhaltungssoftware FINANZ+ wurde das Zu­
satzmodul „interne Leistungsverrechnung" implementiert. Dieses verrechnet gemäß gesetzlicher Vor­
gaben den nicht über Erträge gedeckten Aufwand des Produktbereichs 11 Innere Verwaltung (mit 
Ausnahme vom Bauhof und Grundstücksmanagement) in Höhe von 1.229.900 € auf die Produktberei­
che 12 bis 57. Die Verteilung erfolgt zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (Konten 40, 41, 
42, 44, 47 und 48) und zu 50 % nach den Stellenanteilen. 

Die Leistungsverrechnung ist ergebnisneutral und wird daher lediglich in den Teilergebnishaushalten 
und nicht im Gesamtergebnishaushalt dargestellt. 

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021. 2022 und 2023 

Haushaltsjahr 2021 (Rechnungsergebnis noch nicht festgestellt) 

2021 ist das fünfte doppische Haushaltsjahr. Der Jahresabschluss ist immer noch nicht fertiggestellt, 
da der Abgleich der Forderungen und Verbindlichkeiten aus der Schlussbilanz 2020 aus KIRP in die 
Eröffnungsbilanz 2021 in FINANZ+ noch nicht abgeschlossen ist. Die Gemeindekasse arbeitet nach 
wie vor mit Nachdruck an der Aufstellung der Eröffnungsbilanz 2021. 

Bis auf die Einbuchung der „Umsatz- und der Vorsteuer aus der Umsatzsteuererklärung 2021" sind 
die Arbeiten für den Rechnungsabschluss erledigt. Die Umsatzsteuererklärung wird vom Steuerbera­
tungsbüro Schmitz aus Herbrechtingen gefertigt. Aktuell weist das Haushaltsjahr 2021 ein ordentli­
ches Ergebnis in Höhe von 2.554.153 € sowie ein Sonderergebnis von -24.508 € aus. Das Gesamter­
gebnis beträgt somit rund 2,53 Mio. €. Gegenüber der Haushaltsplanung fällt das vorläufige ordentli­
che Ergebnis damit um über 3,4 Mio. € höher aus. 

Ursächlich für diesen hohen Jahresüberschuss sind in erster Linie höhere Erträge bei der Gewerbe­
steuer (+1,61 Mio.€), dem Einkommensteueranteil (+244.039 €) und den Schlüsselzuweisungen 
(+353.657 €). Insgesamt fallen die ordentlichen Erträge um 2.378.856 € und die Aufwendungen um 
1.615.277 € niedriger aus, als geplant. 

Eine Kreditaufnahme war nicht veranschlagt. Darlehen wurden keine aufgenommen. 

Der Endbestand an Zahlungsmitteln beträgt zum 31.12.2021 8. 731.495 €. Der Schuldenstand beträgt 
2.075.605 €. 


